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Wir pflegen selbstbestimmtes Leben.

Ab 1. Januar 2026



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
sehr geehrte Angehörige,

auch im Jahr 2026 möchten wir Ihnen erneut
eine kompakte und übersichtliche
Informationsbroschüre zu den wichtigsten
Leistungen der Pflegeversicherung zur
Verfügung stellen. Unser Anliegen ist es,
Ihnen alle relevanten Informationen klar,
verständlich und praxisnah aufzubereiten –
damit Sie gut informiert und sicher durch den
Pflegealltag gehen können.

Bei Fragen oder wenn Sie eine persönliche
Beratung wünschen, stehen wir Ihnen
jederzeit gern zur Seite.

VORWORT

Stephanie Gräber
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Ihre Ansprüche direkt im Überblick -
nach der gesetzlichen Pflegeversicherung (Stand: Januar 2026)
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Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Das Pflegegeld kann in Anspruch genommen werden, wenn mindestens
der Pflegegrad 2 vorliegt. Pflegebedürftige Personen können mit diesem
Betrag ihre Pflege und Betreuung selbst sicherstellen. Dazu zählen
körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen
sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. Das Pflegegeld kann auch
gemeinsam mit ambulanten Pflegesachleistungen genutzt werden – in
diesem Fall werden Pflegegeld und Pflegesachleistung anteilig gewährt
(Kombinationsleistung).

Seit dem 01.07.2025 steht für die Leistungsformen Verhinderungspflege
und Kurzzeitpflege ein gemeinsames Jahresbudget von bis zu 3.539 Euro
pro Kalenderjahr zur Verfügung, das flexibel für beide Leistungen
eingesetzt werden kann.

Während einer Verhinderungspflege wird das bisher bezogene Pflegegeld
für bis zu sechs Wochen im Jahr in halber Höhe weitergezahlt. Bei einer
Kurzzeitpflege wird das Pflegegeld für bis zu acht Wochen im Jahr in halber
Höhe weitergezahlt.

Pflegebedürftige, die ausschließlich das Pflegegeld beziehen, müssen

in Pflegegrad 2 und 3 einmal halbjährlich,
in Pflegegrad 4 und 5 einmal vierteljährlich

einen Beratungseinsatz in der eigenen Häuslichkeit wahrnehmen.

Pflegegeld

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Wir pflegen selbstbestimmtes Leben !

Ambulante Pflege       Betreute WGs
Betreutes Wohnen       Tagespflege



Die Pflegeversicherung stellt Ihnen – abhängig vom jeweiligen Pflegegrad
– einen monatlichen Betrag für die häusliche Pflege zur Verfügung. Dieser
kann für folgende Leistungen unserer Pflegedienste eingesetzt werden:

Körperbezogene Pflege, z. B. Unterstützung bei der Körperpflege
und beim Toilettengang, Hilfe beim An- und Ausziehen, Lagerung
sowie Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme

 
Hilfe bei der Haushaltsführung, etwa die Reinigung von
Pflegeräumen, das Waschen von Wäsche, Einkäufe und die
Zubereitung von Mahlzeiten

 
Betreuungsleistungen, z. B. Alltagsbegleitung oder Unterstützung
bei der Tagesstruktur

Gern erstellen wir Ihnen einen individuellen Kostenvoranschlag, aus dem
Sie transparent entnehmen können, welche Leistungen für Sie anfallen.

Pflegesachleistung für häusliche Pflege

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
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Die Leistungen können Sie einsetzen für:

Tages- und Nachtpflege
Kurzzeitpflege
anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a SGB XI
Leistungen unserer Pflegebetriebe nach § 45b SGB XI

Neben dem Pflegegeld und den Pflegesachleistungen steht Ihnen
monatlich ein Entlastungsbetrag von 131 Euro zur Verfügung.

Dieser Betrag soll Pflegepersonen entlasten und Pflegebedürftigen
ermöglichen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben.

Entlastungsbetrag

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4
Pflegegrad 5

Hinweis: Nicht ausgeschöpfte Beträge können bis zum 30.06. des Folgejahres beansprucht werden. Zudem
können 40 % des Sachleistungsbetrages für die Inanspruchnahme von alltagsunterstützenden Angeboten nach
§ 45a SGB XI umgewandelt werden. Voraussetzung: Es wurden keine ambulanten Sachleistungen bezogen.
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Bei einer vollstationären Pflege übernimmt die Pflegeversicherung pauschale
Leistungen für die pflegebedingten Aufwendungen, für die Betreuung sowie
für die medizinische Behandlungspflege im Pflegeheim.

Reicht die pauschale Leistung nicht aus, um die pflegebedingten
Aufwendungen vollständig abzudecken, ist ein Eigenanteil zu zahlen. Dieser
Eigenanteil wird durch Leistungszuschläge der Pflegeversicherung
unterstützt. Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten dabei einen
Zuschlag, der mit der Dauer des Aufenthalts in der vollstationären Pflege
kontinuierlich steigt.

Zusätzlich zum pflegebedingten Eigenanteil entstehen bei einer
vollstationären Pflege weitere regelmäßige Kosten. Dazu gehören die
Aufwendungen für Unterbringung, Verpflegung sowie die Investitionskosten
des Pflegeheims.

Vollstationäre Pflege

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Unter Tages- und Nachtpflege versteht man die teilstationäre Betreuung in
einer Pflegeeinrichtung, die stunden- oder tagesweise stattfindet. Diese
Leistungen können in Anspruch genommen werden, wenn die häusliche Pflege
nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet ist oder wenn sie zur Ergänzung
oder Entlastung der häuslichen Pflege beiträgt.

Für die Tages- und Nachtpflege stehen Ihnen folgende Budgets zur Verfügung:

Tages- und Nachtpflege 

Besuchen Sie uns sehr gerne in den 
Care Vita Tagespflegeeinrichtungen 
und lernen Sie unser Team sowie unser
vielseitiges Betreuungsangebot kennen!

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Zum 01.07.2025 wurden die zuvor getrennten Leistungsbeträge für die
Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege zu einem gemeinsamen
Jahresbetrag zusammengeführt. Dieser kann seitdem flexibel für beide
Leistungsarten genutzt werden.

Gleichzeitig entfiel die bis dahin geltende Vorpflegezeit von sechs Monaten.
Das hälftige Pflegegeld wird bei Inanspruchnahme von Verhinderungs- oder
Kurzzeitpflege weiterhin für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr fortgezahlt.

Entlastungsbudget

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
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Personen mit Pflegegrad 1 haben die Möglichkeit, halbjährlich eine
Pflegefachberatung in Anspruch zu nehmen – dies ist jedoch freiwillig und
kein Muss.

Alle Pflegegeldbezieher der Pflegegrade 2 und 3 müssen halbjährlich
einmal eine Pflegefachberatung in der eigenen Häuslichkeit durchführen
lassen. Pflegegeldbezieher der Pflegegrade 4 und 5 sind verpflichtet,
diesen Beratungsbesuch vierteljährlich wahrzunehmen.

Holen Sie sich in der Pflegefachberatung wertvolle Tipps von unseren
Expertinnen und Experten! Die Kosten für die Beratung übernimmt Ihre
Pflegekasse vollständig.

Pflegeberatung
nach § 37 SGB XI

Pflegeberatung
für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen

Die Pflege eines Menschen in den eigenen vier Wänden ist eine
große Herausforderung. Unsere Pflegekurse bieten Ihnen praktische
Hilfestellungen, mit denen Sie die Pflegesituation besser bewältigen
können. Die Schulungen können bei Ihnen zu Hause oder in einer
Gruppe stattfinden.

Nutzen Sie gern unser Angebot zur Schulung und Anleitung.
Wir beantworten Ihre Fragen und geben Ihnen wertvolle Tipps, die
Ihnen den Pflegealltag erleichtern!
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Wir pflegen selbstbestimmtes Leben !

Ambulante Pflege       Betreute WGs
Betreutes Wohnen       Tagespflege



Standorte und Kontakt
Bahnhofstr. 158a

14624 Dallgow

Tel. 03322 50 77 20

Mail: dallgow@care-vita.de 

Dallgow 

Außentouren SGB V & SGB XI

ambulante Betreuung einer

Wohngemeinschaft

Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Bahnhofstr. 158

14624 Dallgow

Tel. 03322 50 77 250

Mail: dallgow-tp@care-vita.de 

Dallgow Tagespflege

August-Bebel-Platz 2

14550 Groß Kreutz, OT Deetz

Tel. 033207 59 960

Mail: deetz@care-vita.de

Deetz

Außentouren SGB V & SGB XI

ambulante Betreuung von 2

Wohngemeinschaften 

Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Falkenhagener Str. 25

14612 Falkensee

Tel. 03322 50 77 10

Mail: falkensee@care-vita.de

Falkensee

Außentouren SGB V & SGB XI

Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Standorte und Kontakt
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Rathausstr. 26
14669 Ketzin

Tel. 033233 38 960
Mail: ketzin@care-vita.de 

Ketzin

Am Stadtpark 20
14669 Ketzin

Tel. 033233 38 9650
Mail: ketzin-tp@care-vita.de

Ketzin Tagespflege

Rhinower Str. 26
14712 Rathenow

Tel. 03385 552 05 51
Mail: rathenow@care-vita.de

Rathenow

Betreutes Wohnen (SGB V & SGB XI)
Außentouren SGB V & SGB XI
ambulante Betreuung einer
Wohngemeinschaft 
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Wentorfstr. 2
14548 Schwielowsee

Tel. 03327 46 59 320
Mail: geltow@care-vita.de

Geltow

ambulante Betreuung von zwei
Wohngemeinschaften
betreutes Wohnen 
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Außentouren SGB V & SGB XI
ambulante Betreuung von einer
Wohngemeinschaft
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Standorte und Kontakt
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Standorte und Kontakt

Wilhelm-Külz-Str. 13
14728 Rhinow

Tel. 033875 900 60
Mail: rhinow@care-vita.de

An den Hainbuchen 39
14542 Werder (Havel)

Tel. 03327 54 39 20
Mail: werder@care-vita.de 

Werder

Rhinow

Außentouren SGB V & SGB XI
ambulante Betreuung von 2
Wohngemeinschaften
betreutes Wohnen  
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Ambulante Betreuung von zwei
Wohngemeinschaften
betreutes Wohnen
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI

Finkenweg 37 a-c
14641 Wustermark

Tel. 033234 25 950
Mail: wustermark@care-vita.de 

Wustermark

Außentouren SGB V & SGB XI
ambulante Betreuung einer
Wohngemeinschaft in Elstal
Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI
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Care Vita GmbH 
Geschäftsführerin: Stephanie Gräber 
Registergericht: Amtsgericht Potsdam
Handelsregister: 30922P



Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre einen guten
Überblick über die vielfältigen Leistungen der Pflegeversicherung
und Ihre individuellen Ansprüche geben konnten.

Wenn Sie noch Fragen haben oder eine persönliche Beratung
wünschen, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Care Vita GmbH
August-Bebel-Platz 2
14550 Groß Kreutz OT Deetz

www.care-vita.de

Vielen Dank.



Wir pflegen selbstbestimmtes Leben !

Ambulante Pflege       Betreute WGs
Betreutes Wohnen       Tagespflege
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